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Entschließung 

des Nationalrates vom 1. März 1990 

anläßlich der Verhandlung des Berichtes des Justizausschusses über die Regierungs

vorlage (464 der Beilagen): Bundesgesetz über die Rechtsfürsorge für psychisch 

Kranke in Krankenanstalten (1 ZOZ der Beilagen) 

1. Der Bundesminister für Inneres wird ersucht, 
dem Nationalrat im Rahmen einergesetzli
chen Regelung der Befugnisse der Sicherheits
behörden auch Bestimmungen über die Zuläs
sigkeit der Führung, die Verwendung, die 
Weitergabe, die Dauer der Aufbewahrung und 
die Löschung von Aufzeichnungen der Sicher
heitsbehörden über psychisch Kranke vorzule
gen und durch entsprechende administrative 

Vorkehrungen auch auf diesem Gebiet den 
Schutz der Persönlichkeitsrechte psychisch 
Kranker sicherzustellen. 

2. Die Bundesregierung wird ersucht, bei den 
Ländern darauf hinzuwirken, daß durch die 
Schaffung leistungsfähiger und ausreichend 
ausgestatteter Dienste und Einrichtungen das 
ambulante psychiatrische Versorgungsangebot 
verbessert wird. 
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